
 

 
  
 
 
 
 
 

Schloß Neuburg, 86476 Neuburg / Kammel 

 

 

Angebot für Ihre Hochzeitsfeier auf Schloß Neuburg im Jahr 2019 

Stand: 2019/2 

 

 

 

 

 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum Seite 1 von 8  
  P. Baumann  14.01.2011 

 
 
Angebot für Ihre Hochzeitsfeier auf Schloß Neuburg im Jahr 2019, Stand: 2019/2 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
im Folgenden unser Angebot für Ihre geplante Veranstaltung. 
 
I.I   Hochzeitsfeier „all inclusive“ im Schloss-Hauptgebäude und im  
      Schloss-Stadel 
 

Planungssicherheit, genaue Kosteneinhaltung, Entlastung in der Detailplanung und die Ge-
wissheit einer rundum gelungenen, unvergesslichen Veranstaltung bieten wir Ihnen mit un-
serem Rundum-Sorglos-Paket.  
Darin enthalten ist Ihre Hochzeitsfeier zu einem Komplettpreis pro Person, mit folgendem 
Leistungsumfang: 

 
  - Raummiete für Schloss-Hauptgebäude oder Schloss-Stadel (1) im Innen- und  
        Außenbereich. 
            Platzangebot inklusive Tanzfläche sowie Platz für Band, DJ usw.: 
        Schloss-Hauptgebäude: ca. 10 bis   85 Personen 
        Schloss-Stadel: ca. 50 bis 160 Personen 
 

- Standesamtliche Trauung (2) (Kosten für den Standesbeamten und mögliche Termine bit- 
  te selbst klären! Standesbeamte: Bürgermeister der Gemeinde Neuburg und Frau Seitz,  
  zu erreichen über: Gemeindeverwaltung Neuburg: 08283 / 99 85 0)  
  Das Trauzimmer befindet sich im Schloss-Hauptgebäude, I. Obergeschoss.  
 
- Kirchliche Trauung (2) in der Schlosskapelle, in der Gewölbehalle oder im Freien.   
  (Kosten für einen Geistlichen Ihrer Wahl und mögliche Termine bitte selbst klären!)  
  Die Kapelle (max. 80 Personen), bzw. die Gewölbehalle für größere Gesellschaften  
  (max. ca. 140 Personen), befindet sich im Schloss-Hauptgebäude, Erdgeschoss.  
  Die kirchliche Trauung auf Schloß Neuburg ist nicht an eine bestimmte Konfession ge- 
  bunden !!  
 

  - Sektempfang mit Sekt Hausmarke (trocken), Orangensaft und Mineralwasser. 
 
      -  Kaffee und Kuchen separat 

  im Wirtschaftshof, Schlosshof, Schloss I. Obergeschoss, auf der Südterrasse oder in der    
  Schloss-Schenke (je nach Belegung der Schlossanlage) 

            Bei exklusiver Buchung der gesamten Schlossanlage kann die Raumauswahl ganz indivi- 
        duell getroffen werden! 
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- Kaffee und Kuchen mit einem Obstkuchen in Herzform; Größe nach Anzahl der Gäste,  
  variabel belegt mit Obst nach Ihrem Wunsch und nach Saison. 
  Weitere Kuchen bringen Sie oder Ihre Gäste selbst mit oder werden separat berechnet. 
  (Unsere Kuchenkarte finden Sie auf unserer Homepage) 
  Kuchen in Selbstbedienung vom Kuchenbuffet. Warme Getränke in Selbstbedienung vom 
  Kaffeevollautomaten. Kalte Getränke werden serviert. 
 

      - Brautentführung in die Schloss-Schenke oder „Unter den Linden“, direkt vor dem  
        Schloss. Möglich in der Zeit von 15:00 – 19:00 Uhr (je nach Belegung der Schlossanlage) 
    
         - 4-Gänge-Menü bzw. Buffet 
        Siehe unsere Rundum-Sorglos-Paket Menü- bzw. Buffet-Karte. 
 

        Das in unserem Rundum-Sorglos-Paket enthaltene Menü ist kalkuliert mit 34,00 €: 
        Vorspeise 5,00 €, Zwischengericht 7,50 €, Hauptspeise 16,50 €, Nachspeise 5,00 €. 
 
 Das in unserem Rundum-Sorglos-Paket enthaltene Buffet ist kalkuliert mit 44,50 €:  
 Vorspeise 11,50 €, Hauptgericht 20,50 €, Dessert 12,50 €. 
   

        Änderungen, Erweiterungen oder Kombinationen aus Menü und Buffet sind jederzeit  
  möglich. Bitte nehmen Sie diesbezüglich mit uns Kontakt auf und werfen Sie einen Blick in  
        unsere umfangreiche Speisekarte, die Sie auf unserer Homepage finden.  
 
 - Ein Digestif: Grappa, Williams Birne oder Ramazzotti. 
     (Die Spirituose wird einmal nach der Hauptspeise angeboten) 

 
- Getränke: alkoholfreie, warme und kalte Getränke (siehe Getränkekarte  
  auf unserer Homepage)  
  alkoholische Getränke: 
  Weißwein (Pinot Grigio, Soave und Riesling),  
  Rotwein (Bardolino, Merlot und Trollinger mit Lemberger),  
  übliche Biersorten und Sekt.  
  Mit Ausnahme des Verdauungsschnapses sind keine weiteren hochprozentigen Getränke  
  inklusive, optional natürlich erhältlich.  
  Prosecco, Champagner, Cocktails, Longdrinks und Aperitife sind nicht im Rundum- 
  Sorglos-Paket enthalten, optional natürlich erhältlich.  

        Auf Wunsch schenken wir gerne Ihre eigenen Weine, Biersorten oder alkoholfreien 
        Getränke aus. Mehr- bzw. Minderkosten hierfür teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 

 
- Dekoration wie Blumenschmuck für die Tische sowie Tischdecken, Kerzen, Kerzenleuch- 
  ter, Platzteller, Stoffservietten beim Abendessen und Menükarten. 
 

  Der für den Blumenschmuck kalkulierte Betrag richtet sich nach der Personenzahl und ist  
  bereits im Rundum-Sorglos-Paket enthalten. 
 

  Von   15 –   25 Personen   45,00 €  bis    75,00 € 
  Von   26 –   50 Personen   78,40 €  bis  160,00 € 
  Von   51 – 100 Personen 161,70 €  bis  245,00 € 
  Von 101 – 160 Personen 246,70 €  bis  347,00 € 
 

  Darüber hinausgehender Blumenschmuck wird separat berechnet. 
 
- Das Zeitfenster Ihrer Veranstaltung (3) reicht von 08:00 – 01:00 Uhr. Außerhalb dieses 
  Zeitraums berechnen wir für jede angebrochene Stunde bis zum Ende Ihrer Veranstaltung  
  zusätzlich 275,00 €. 
  Das Getränkeangebot, wie im „all inclusive“ Angebot beschreiben, läuft in dieser Zeit bis  
  zum Ende Ihrer Veranstaltung weiter. 
 

 - Preise:  
 Die Preise entnehmen Sie bitte unserem Preisblatt:  
 „Hochzeit in 2019 mit Rundum-Sorglos-Paket“  Stand:  2019 / 2 
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I.II  Preisbewusste Feier in der Schloss-Schenke, natürlich auch „all inclusive“ 
 

Planungssicherheit, genaue Kosteneinhaltung, Entlastung in der Detailplanung und die Ge-
wissheit einer rundum gelungenen, unvergesslichen Veranstaltung bieten wir Ihnen mit un-
serem Rundum-Sorglos-Paket.  
Darin enthalten ist Ihre Hochzeitsfeier zu einem Komplettpreis pro Person, mit folgendem 
Leistungsumfang: 
 

  - Raummiete 
             Platzangebot inklusive Tanzfläche sowie Platz für Band, DJ usw.: 
         Schloss-Schenke: ca. 35 bis 85 Personen 
       
  - Sektempfang mit Sekt Hausmarke (trocken), Orangensaft und Mineralwasser. 
 
      -  Kaffee und Kuchen separat im Wirtschaftshof (nur bei schönem Wetter) 
 

- Kaffee und Kuchen mit einem Obstkuchen in Herzform; Größe nach Anzahl der Gäste,  
  variabel belegt mit Obst nach Ihrem Wunsch und nach Saison. 
  Weitere Kuchen bringen Sie oder Ihre Gäste selbst mit oder werden separat berechnet. 
  (Unsere Kuchenkarte finden Sie auf unserer Homepage) 
 

         - 4-Gänge-Menü bzw. Buffet 
        Siehe unsere Rundum-Sorglos-Paket Menü- bzw. Buffet-Karte. 
 

        Das in unserem Rundum-Sorglos-Paket enthaltene Menü ist kalkuliert mit 34,00 €: 
        Vorspeise 5,00 €, Zwischengericht 7,50 €, Hauptspeise 16,50 €, Nachspeise 5,00 €. 
 
   Das in unserem Rundum-Sorglos-Paket enthaltene Buffet ist kalkuliert mit 44,50 €:  
   Vorspeise 11,50 €, Hauptgericht 20,50 €, Dessert 12,50 €. 
   

         Änderungen, Erweiterungen oder Kombinationen aus Menü und Buffet sind jederzeit  
     möglich. Bitte nehmen Sie diesbezüglich mit uns Kontakt auf und werfen Sie einen Blick in  
         unsere umfangreiche Speisekarte, die Sie auf unserer Homepage finden.  
 
 - Ein Digestif: Grappa, Williams Birne oder Ramazzotti. 
     (Die Spirituose wird einmal nach der Hauptspeise angeboten) 

 
- Getränke: alkoholfreie, warme und kalte Getränke (siehe Getränkekarte  
  auf unserer Homepage)  
  alkoholische Getränke:  
  Weißwein (Pinot Grigio, Soave und Riesling),  
  Rotwein (Bardolino, Merlot und Trollinger mit Lemberger), 
  übliche Biersorten und Sekt.  
  Mit Ausnahme des Verdauungsschnapses sind keine weiteren hochprozentigen Getränke  
  inklusive.  
  Prosecco, Champagner, Cocktails, Longdrinks und Aperitife sind nicht im Rundum- 
  Sorglos-Paket enthalten, optional natürlich erhältlich.  

        Auf Wunsch schenken wir gerne Ihre eigenen Weine, Biersorten oder alkoholfreien 
        Getränke aus. Mehr- bzw. Minderkosten hierfür teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 

 
- Dekoration wie Tischdecken, Kerzen, Kerzenleuchter, Platzteller, Stoffservietten beim  
  Abendessen und Menükarten. 
  Weitere Dekoration wie z. B. Blumenschmuck ist im Komplettpaket nicht enthalten. 
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- Das Zeitfenster Ihrer Veranstaltung (3) reicht von 08:00 – 01:00 Uhr. Außerhalb dieses 
  Zeitraums berechnen wir für jede angebrochene Stunde bis zum Ende Ihrer Veranstaltung  
  zusätzlich 275,00 €.  
  Das Getränkeangebot, wie im „all inclusive“ Angebot beschreiben, läuft in dieser Zeit bis  
  zum Ende Ihrer Veranstaltung weiter. 
  
 - Preise:  
 Die Preise entnehmen Sie bitte unserem Preisblatt:  
 „Hochzeit in 2019 mit Rundum-Sorglos-Paket“  Stand:  2019 / 2 

 
 
 

Für beide Komplettpakete Punkt I.I und Punkt I.II gilt: 
 
Bei der Berechnung der Personenzahl werden alle Gäste/Veranstaltungsteilnehmer der 
jeweiligen Veranstaltung berücksichtigt (4).  
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir auch Kleinkinder und Babys mit in unsere Berechnung 
aufnehmen, da wir einerseits für unsere jüngsten Gäste ebenfalls Dienstleistungen erbrin-
gen, wie z.B. Entsorgung von Windeln, Kühlen oder Aufwärmen von Babynahrung, auf 
Wunsch Bereitstellung eines Wickeltisches, Auswaschen und Sterilisieren von Babyfla-
schen und Zubehör usw., und andererseits Babys und Kleinkinder in die Berechnung für 
Blumenschmuck, Kuchen in Herzform usw. mit einbeziehen.  
 
Kleinkinder bis einschließlich 3 Jahre erhalten eine Ermäßigung von 70 % auf das Rund-
um-Sorglos-Paket. 
Kinder von 4 bis einschließlich 12 Jahre erhalten eine Ermäßigung von 20% auf das Rund-
um-Sorglos-Paket.  
 
Änderungen oder Erweiterungen des Rundum-Sorglos-Paket bei Speisen, Getränken oder 
anderen Programmpunkten sind jederzeit möglich (5). Die Nicht-Inanspruchnahme einzel-
ner Positionen aus dem Rundum-Sorglos-Paket führt nicht zu einer Reduzierung der Prei-
se. 
  
Selbstverständlich kann Ihre Veranstaltung auch völlig individuell geplant und exklusiv auf 
Schloß Neuburg stattfinden. Ebenso kann die Abrechnung nach konkretem Verbrauch er-
folgen. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter „Kontaktaufnahme, 
Anfragen, Preise, Buchungen“ => „Anfragen, Angebote und Preise“ => „Abrechnung nach 
Einzelpositionen & Rahmenprogramm“. 
 
Ergänzt und ausgeschmückt werden kann Ihre Veranstaltung durch unser reichhaltiges 
Rahmenprogramm. 

 
 
 
II.   Übernachtung und Frühstück (6) 

           Schloss Neuburg verfügt über 19 Übernachtungszimmer die sich wie folgt aufteilen: 
 Schloss-Hauptgebäude: 
 1 x Hochzeitssuite 
 7 x Einzel- oder Doppelzimmer 
 Historisches Gästehaus: 
 1 x Hochzeitssuite 
 4 x Einzel- oder Doppelzimmer 
 1 x Zwei-Zimmer-Appartement 
 Alte Schlosswache: 
 4 x Einzel- oder Doppelzimmer 
 1 x Zwei-Zimmer-Appartement 
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 Die Übernachtungszimmer im Schloss-Hauptgebäude stehen immer der Veranstaltung im  
 Schloss-Hauptgebäude zur Verfügung, unabhängig davon ob Sie tatsächlich genutzt  
 werden oder nicht. Sie können nur dann von einer Veranstaltung im Stadel oder in der  
 Schenke genutzt werden, wenn keine Parallelveranstaltung im Schloss-Hauptgebäude  
 stattfindet.  
 Die Übernachtungszimmer im Gästehaus und in der Schlosswache stehen allen  
 Veranstaltungen, egal ob diese im Schloss-Hauptgebäude, im Stadel oder in der Schenke  
 stattfinden, zur Verfügung. Diese Zimmer werden nach Eingang der Buchung vergeben und  
 stehen nicht automatisch einer Veranstaltung zur Verfügung.  
 Alle Übernachtungszimmer sind Nichtraucherzimmer!  
 

1. Übernachtungen in der Hochzeitssuite: 
Hochzeitssuite im Schloss-Hauptgebäude (mit Dusche / WC) 
(franz. Doppelbett) für zwei Personen pro Nacht 230,00 € 
Hochzeitssuite im Gästehaus (mit Dusche / WC) 
(franz. Doppelbett) für zwei Personen pro Nacht 230,00 € 
 
Übernachtung im historischen Gästehaus (mit Dusche / WC) 
4 x Doppelzimmer (2 Einzelbetten) 
1 x Zwei-Zimmer-Appartement (2 x 2 Einzelbetten):  
 pro Person und Nacht 70,00 € 
 
Übernachtung in der alten Schlosswache (mit Dusche / WC) 
3 x Doppelzimmer (2 Einzelbetten) 
1 x Doppelzimmer (franz. Doppelbett) 
1 x Zwei-Zimmer-Appartement (1 x franz. Doppelbett + 2 x Einzelbetten): 
 pro Person und Nacht 70,00 € 
 
Übernachtung im Schloss-Hauptgebäude (mit Dusche / WC) 
7 x Doppelzimmer (franz. Doppelbett) pro Person und Nacht 70,00 €
  
Zimmerbelegung ist am Buchungstag ab 13:00 Uhr möglich.  
Wir bitten unsere Gäste, alle Zimmer am Tag der Abreise bis 10:30 Uhr zu räumen. 
Alle Zimmer sind ohne Telefon, ohne Fernseher, ohne Mini-Bar. 
Auf Anfrage übersenden wir Ihnen gerne unsere Zimmerpläne. 
 
Kleinkinder (bis einschließlich 3 Jahre), die im Bett der Eltern bzw. in einem mitge-
brachten Kinder-Reisebett oder dergleichen übernachten, bezahlen 10,00 €/Person.  
Kleinkinder (bis einschließlich 3 Jahre), die in einem Kinder-Reisebett von Schloß Neu-
burg übernachten, bezahlen 30,00 €/Person.  
Für alle anderen Personen (Kinder und Erwachsene) fallen die Preise wie oben aufge-
führt an. 
       
Alle Übernachtungspreise verstehen sich ohne Frühstück.  
 
 

2. Frühstück in der Schloss-Schenke oder im Wirtschaftshof (je nach Belegungsplan)  
von 09:00 – 11:00 Uhr: 
Ein schöner Abschluss, auch für Gäste, die auswärts übernachtet haben und 
noch einmal zusammenkommen wollen. 
Der Frühstücksbereich steht allen Gästen der unmittelbar vorangegangenen Veranstal- 
tung/en zur Verfügung. 
                            
Frühstück (Buffet) pro Erwachsener 18,50 € 
Wurst-, Käse- und Fischplatte, Müsli, Weißwurst, Honig, Marmelade, 
Butter, Obstkorb, gekochte Eier, Omelett, Kaffee, Tee,  
Wasser, Säfte 
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Kleinkinder bis einschließlich 3 Jahre erhalten eine Ermäßigung von 70 % auf oben ge-
nannte Preise.  
Kinder von 4 bis einschließlich 12 Jahre erhalten eine Ermäßigung von 20 % auf oben 
genannte Preise. 
 
 
 

III.  Allgemeines 
 
 
1. Alle Preise verstehen sich inklusive der gültigen MwSt.  

 
2. Die Preise in diesem Angebot gelten bis auf weiteres. 

Unser Angebot ist freibleibend. Änderungen preislicher Art oder im Leistungsumfang  
behalten wir uns ausdrücklich vor.  

   
3.  Eine Option für Termine und/oder Räumlichkeiten kann leider nicht eingeräumt werden. 
 
4. Für alle Veranstaltungen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

die Sie auf unserer Homepage finden. 
  

5. Rücktrittsversicherung 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen gerne Informationen über eine Rücktrittsversicherung. 

 
6. Musikalische Darbietungen 

Gerne übersenden wir Ihnen auf Wunsch eine Übersicht mit Musikern, DJ´s usw. 
Wir weisen darauf hin, dass es folgenden Bands nicht gestattet ist, auf Schloss Neuburg aufzu-
treten: 
- Sound Express, Günzburg 
- Sound Express, Donauwörth 
- Herz Ass 
 

7. Kaution und Haftung 
Schäden durch Dienstleister: 

 Für Schäden, sowie für Diebstahl, Vandalismus,  Rowdytum und dergleichen die durch 
Dienstleister gleich welcher Art z. B. Musiker, DJ´s, Animateure, Akteure, Akrobaten, Feuer-
werker usw., die für den Besteller für dessen Veranstaltung in irgend einer Form tätig sind, 
entstehen, ist der Besteller gegenüber Schloss Neuburg schadenersatzpflichtig. Schloss 
Neuburg erhebt zu diesem Zweck eine Kaution in Höhe von 500,00 €, welche spätestens 5 
Arbeitstage vor Veranstaltungsbeginn auf unserem Konto eingegangen sein muss. Nach 
ordnungsgemäßem Auf- und Abbau sowie Verlassen der Schlossanlage ohne erkennbare 
Schäden an Gebäuden, Inventar, den Außenanlagen, Fahrzeugen, Tieren und Gegenstän-
den, die im Besitz von Schloss Neuburg sind, oder von Schloss Neuburg in irgend einer 
Form genutzt werden, sowie nach restlosem Entfernen von allen Gerätschaften, Abfall und 
der gleichen vom Dienstleister wird diese Kaution binnen 5 Arbeitstagen nach vollständigem 
Eingang der Zahlung des Bestellers wieder zurückerstattet.  
Für geplante Aktionen, die das übliche Maß überschreiten, wie z. B. Großfeuerwerke, ist un-
ter Umständen eine höhere Kaution zu entrichten. Wir bitten Sie dies im Vorfeld mit der 
Schlossverwaltung abzuklären.  

 
 Schäden durch Gäste: 
 Für Schäden, gleich welcher Art, an Gebäuden, Inventar, den Außenanlagen, Fahrzeugen, 

Tieren und Gegenständen, die im Besitz von Schloss Neuburg sind, oder von Schloss Neu-
burg in irgend einer Form genutzt werden, sowie für Diebstahl, Vandalismus,  Rowdytum 
und dergleichen die von Gästen einer Veranstaltung verursacht wurden ist der Besteller 
haftbar. Soweit möglich teilt Schloss Neuburg dem Besteller mit, welcher seiner Gäste konk-
ret für den jeweiligen Schaden verantwortlich ist.  
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8.  Nach dem Ende Ihrer Veranstaltung, spätestens bevor Sie uns verlassen, erhalten Sie von 
uns eine Rechnung. Dieser Rechnungsbetrag ist identisch mit der letzten Aufstellung der vo-
raussichtlichen Gesamtkosten Ihrer Veranstaltung, abzüglich der bereits geleisteten Anzah-
lung. Dieser Betrag ist vor Ihrer Abreise in bar in Euro zu entrichten. Wenn Sie wünschen, 
können Sie diesen Betrag jederzeit, auch bereits beim Eintreffen, an uns aushändigen. Die 
Begleichung der Rechnung wird auf der Ihnen übergebenen Rechnung quittiert.  
Sollten im Verlauf Ihrer Veranstaltung weitere Kosten entstehen, wie z. B. Überstunden, zu-
sätzliche Digestifs, Longdrinks etc., erhalten Sie hierüber eine gesonderte Rechnung per E-
Mail und Einwurfeinschreiben. Diese Rechnung bitten wir innerhalb von 3 Arbeitstagen (Zah-
lungseingang!) auf unser Konto anzuweisen.  
Eine Bezahlung mit Kreditkarten oder Scheck ist nicht möglich. 

 
 
 

Wir würden uns sehr freuen Ihre Veranstaltung ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen und 
Ideen zu gestalten. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse an Schloß Neuburg und freuen uns, Sie in unserem Haus 
begrüßen zu dürfen. 
 
Bei Rückfragen oder für einen Besuchstermin stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Schloß Neuburg 
 
 
 
 
 
Anmerkungen: 
 
(1) Der Schloss-Stadel verfügt über eine Heizung (geräuscharme, geschlossene Strahlungswärme), die 

bei Außentemperaturen von mind. +14°C eine Raumtemperatur von ca. +22°C ermöglicht. Bei niedri-
geren Außentemperaturen oder ausgekühltem Mauerwerk besteht die Gefahr, dass eine entsprechend 
geringere Innentemperatur erreicht wird. Ebenso wird durch häufiges Öffnen der Außentüren, beson-
ders bei niedrigen Temperaturen, eine Absenkung der Innentemperatur die Folge sein. Wir bitten, dies 
bei Ihrer Planung zu berücksichtigen und Veranstaltungen im Schloss-Stadel nur für die warme Jah-
reszeit vorzusehen, vorzugsweise von ca. Ende April bis Ende Oktober. 
 

(2) Grundsätzlich ist es möglich, dass auf Schloß Neuburg maximal 3 Veranstaltungen parallel stattfinden: 
in der Schloss-Schenke, im Schloss-Stadel und im Schloss-Hauptgebäude (gilt nicht bei Exklusivbu-
chungen). Bei parallel stattfindenden Veranstaltungen, z.B. Schloss-Stadel/Schloss-Schenke und 
Schloss-Hauptgebäude, wollen wir eine gegenseitige Beeinträchtigung der Veranstaltungen vermei-
den. Aus diesem Grund muss die „Stadel-/Schenkegesellschaft“ ihre evtl. geplante standesamtliche-, 
und/oder kirchliche Trauung im Schloss-Hauptgebäude bis spätestens 13:00 Uhr beenden und den Be-
reich des Schloss-Hauptgebäudes verlassen. Der „Schlossgesellschaft“ steht der Bereich Schloss-
Hauptgebäude ab 14:00 Uhr für ihre Veranstaltung zur Verfügung. Bitte nehmen Sie frühzeitig mit uns 
Kontakt auf, um ungewollte Überschneidungen zu vermeiden. Die evtl. geplante kirchliche u. standes-
amtliche Trauung der Stadel- bzw. Schenkegesellschaft, muss aus organisatorischen Gründen immer 
vor dem Veranstaltungsbeginn der Gesellschaft im Schloss-Hauptgebäude erfolgen.  
 

(3) Veranstaltungsende:  
Eine Veranstaltung gilt als beendet, wenn der letzte Gast und/oder Veranstaltungsteilnehmer (siehe 
Punkt (4)), der mit der Ausführung der Veranstaltung im Namen des Bestellers oder einer dritten Person 
für diese Veranstaltung tätig war, entweder die Schlossanlage verlassen, oder die zur Übernachtung 
bereitgestellten Räumlichkeiten aufgesucht hat. Die Veranstaltung gilt als nicht beendet, solange Gäste 
und/oder Veranstaltungsteilnehmer in den Festräumen anwesend sind und/oder noch Aufräumarbeiten 
oder andere Tätigkeiten verrichtet werden von Personen oder Firmen, die vom Besteller oder Dritten 
mit Tätigkeiten für die Veranstaltung betraut sind. Davon ausgenommen sind alle Tätigkeiten von Mit-
arbeitern des Schlosses oder vom Schloss beauftragter Firmen oder Personen. Für die Beendigung 
der Veranstaltung ist der Besteller alleine verantwortlich. Das Ende der Veranstaltung wird durch 
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schriftliche Bestätigung des Bestellers oder einer von ihm zu bestimmenden dritten Person (weisungs-
berechtigter Ansprechpartner), zusammen mit dem jeweiligen Eventleiter/Servicekraft, auf dem Even-
tablaufplan bestätigt. Ist weder der Besteller noch die von ihm benannte dritte Person beim Ende der 
Veranstaltung anwesend, wird entweder der letzte Gast um Unterschrift gebeten, oder das Ende vom 
Eventleiter/Servicekraft alleine festgestellt und durch dessen Unterschrift bestätigt. In diesem Fall gilt 
die Zeitangabe des Eventleiters/Servicekraft als verbindlich und wird durch dessen Unterschrift doku-
mentiert. 

 
(4) Anzahl der Gäste und Veranstaltungsteilnehmer: 

Für die Anzahl der Personen werden alle Gäste der Veranstaltung mit einberechnet, einschließlich der 
Akteure und Mitwirkenden, wie z. B. Fotografen, Kameraleute, Musiker, Sänger, DJ, Geistliche, Allein-
unterhalter, Animateure, andere Dienstleister, Chor- und Vereinsmitglieder usw., unabhängig davon, 
wie lange sie an der Veranstaltung teilnehmen! Dabei ist es unerheblich, ob diese Personen vom Be-
steller eingeladen oder beauftragt wurden, oder von einer dritten Person für die Veranstaltung eingela-
den oder engagiert wurden. Unerheblich ist weiterhin, ob diese Personen mit oder ohne Wissen des 
Bestellers anwesend sind. Wir bitten den Besteller bzw. den weisungsberechtigten Ansprechpartner, 
diesbezüglich mit dem Schloss Kontakt aufzunehmen und die Anzahl der „Überraschungsgäste“, Ak-
teure und Mitwirkenden sowie die eventuell geplanten Aktionen abzustimmen. Die Höhe der Kosten 
berechnet sich nach der Aufenthaltsdauer auf Schloß Neuburg sowie der Programmpunkte während 
dieser Anwesenheitsdauer z. B. Sektempfang, Kaffee und Kuchen, Abendessen usw... Jede der oben 
genannten Personen wird unabhängig von Ihrer Anwesenheitsdauer mit einem Mindestbetrag von  
31,50 € Raummiete pro Person berechnet. Weitere Kosten entstehen für Getränke, Speisen, Gedecke 
usw…, die während der Anwesenheit dieser Personen konsumiert oder in Form unseres „all inclusive“ 
- Angebots, angeboten werden. Wir möchten Sie bitten, für eine genaue Kostenübersicht vor Ihrer Ver-
anstaltung Kontakt mit uns aufzunehmen. 

 
(5) Spätestens 4 Arbeitstage vor dem Beginn Ihrer Veranstaltung benötigen wir von Ihnen bis 11:00 Uhr die 

letzte endgültige und von uns schriftlich zu bestätigende Zusammenfassung Ihrer Veranstaltung mit An-
gabe aller relevanten Daten, wie z.B.: Anzahl der Gäste, Aufschlüsselung der Gäste in Erwachsene, 
Kinder, Kleinkinder, Akteure usw., genauer Ort der Veranstaltung im Innen- bzw. Außenbereich, Anzahl, 
Art und Zusammenstellung der Speisen und Getränke, Programmablauf usw. Sollte in dieser letzten Zu-
sammenfassung die Anzahl der Gäste, der Essen- und/oder der Übernachtungen gegenüber der in der 
ursprünglichen Buchung genannten (gemittelten) und berechneten Personenzahl um mehr als 10% un-
terschritten werden, sind wir berechtigt, ohne Nachweis eine Entschädigung für jeden Gast, jedes Essen 
und/oder jede Übernachtung, um den/das/die diese 10%-Grenze überschritten wird, 50% der vereinbar-
ten Vergütung zu verlangen, wobei der Besteller das Recht hat, den Nachweis dahingehend zu führen, 
dass uns ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder dieser wesentlich geringer ist, als die vorge-
nannte Pauschale von 50%. Sollte in der letzten Zusammenfassung (4 Tage vor der Veranstaltung!) die 
Anzahl der Gäste, der Essen und/oder der Übernachtungen höher sein als in der ursprünglichen Bu-
chung genannten (gemittelten) und berechneten Personenzahl, werden alle Kosten nach der erhöhten 
Gästezahl abgerechnet. Alle Mitteilungen bedürfen der Schriftform.  
Sollten wir bis 4 Arbeitstage, 11:00 Uhr vor Ihrer Veranstaltung keine neue, veränderte oder variierte Zu-
sammenfassung Ihrer Veranstaltung erhalten haben, gilt die letzte schriftliche Zusammenfassung die Sie 
von uns erhalten haben als endgültig. Sollte sich nach diesem Stichtag, 11:00 Uhr eine Änderung der 
Personenzahl und/oder z. B. der Anzahl der Essen, Übernachtungen und dgl. ergeben, so werden nach 
einer Erhöhung der Anzahl alle Kosten (z.B. Raummiete, Pauschalkosten für Rundum-Sorglos-Paket, 
Gedeckkosten, Stopselgeld, Übernachtungskosten, Frühstückskosten usw.) nach dieser erhöhten Gäs-
tezahl abgerechnet. Sollte diese erhöhte Gästezahl dazu führen, dass die im vorhergehenden Absatz 
erwähnte 10%-Grenze nicht mehr über- oder sogar unterschritten wird, entfällt die im vorhergehenden 
Absatz geregelte Entschädigung. Bei einer Verringerung der Personenzahl werden alle Kosten (z.B. 
Raummiete, Pauschalkosten für Rundum-Sorglos-Paket, Gedeckkosten, Stopselgeld, Übernachtungs-
kosten, Frühstückskosten usw.) nach der Zusammenfassung vom Stichtag 11:00 Uhr abgerechnet. Än-
derungen, gleich welcher Art, die nach dem Stichtag, bis 11:00 Uhr eingehen, z. B. Änderungen des Be-
stuhlungsplans, bei Speisen und Getränken, bei Übernachtungen usw., werden so weit als möglich be-
rücksichtigt, wobei die dadurch eventuell entstehenden Kosten wie z. B. Arbeitsstunden, Fahrtkosten, 
Materialkosten usw. nachberechnet werden. Hierbei werden die zusätzlich anfallenden Arbeitsstunden 
mit 29,00 € pro Stunde inkl. MwSt., Fahrtkosten mit 0,50 € pro Kilometer inkl. MwSt. und Materialkosten 
nach Verbrauch in Rechnung gestellt. Alle Änderungswünsche sind schriftlich mitzuteilen und sind nur 
dann gültiger Bestandteil des Vertrages, wenn sie schriftlich von uns bestätigt wurden. 
 

(6) Gerne sind wir bereit, vom Brautpaar für seine Gäste gebuchte Leistungen wie z.B. Übernachtung 
und/oder Frühstücke und/oder Kennenlern-Abend usw. direkt diesen Gästen in Rechnung zu stellen. 
Von den Gästen nach Mahnung innerhalb 4 Wochen ab Fälligkeit nicht bezahlte Leistungen werden 
dem Brautpaar in Rechnung gestellt. Leistungen, welche vom Brautpaar für Gäste gebucht, von diesen 
aber nicht in Anspruch genommen wurden, werden unmittelbar dem Brautpaar in Rechnung gestellt. 

 



 
Rundum-Sorglos-Paket: Menü 

 
 
 
 

Eingestellt 
 

Pikante Kräuterbutter mit Brotkörbchen 
 

 
 

Vorspeise 
 

Tomatencremesuppe mit Sahnehäubchen und Basilikum 
 

 
 

Zwischengericht 
 

Gemischter Zupfsalat an Kräuterbalsamico - Dressing 
 

 
 

Hauptspeise 
 

Bratenduo vom Schwein und Kalb mit hausgemachten Butterknöpfle,  
dunkler Soße und Gemüsebukett 

 

oder 

 
Filet vom Königslachs auf Gemüsebett an Dill-Sahnesoße  

mit Wildreismischung 
 

oder 

 
Mediterranes Ratatouille im Tagliatellenest mit gehobeltem Parmesan 

 
danach 

 
Digestif (Willi, Grappa oder Ramazzotti) 

 

 
 

Dessert 
 

Tiramisu auf Veroneser Art 
(dazu reichen wir Kaffee, Cappuccino oder Espresso) 

 



 
 

Rundum-Sorglos-Paket Buffet 
 
 
 

Eingestellt 
 

Pikante Kräuterbutter mit Brotkörbchen 
 
 

Vorspeisen: 
 

Delikate, klare Gemüsebrühe 
mit feinen Kräutercrêpesstreifen. 

Variation von Zupfsalat mit Zwiebelringen, 
gerösteten Pinienkernen, Speckwürfelchen, Croutons, Kräutern 
aus dem Schlossgarten, Rettich, Radieschen, je nach Saison, 

mit feiner Sauce Vinaigrette und Joghurt-Kräuter-Dressing. 
Pikanter Tomatensalat mit gehackten Zwiebelchen und 
herzhafter Karottensalat an Sahne-Knoblauch-Dressing. 

Anti-Pasti-Platte Classico mit mediterranem, mariniertem Gemüse 
(Paprika, Zucchini, Auberginen, Champignons, Oliven, getrockneten Tomaten). 

Original Parmaschinken auf Honigmelonestreifen. 
 
 

Hauptgericht: 
 

Züricher Geschnetzeltes vom Schwein mit Champignon-Cognac-Rahmsoße. 
Rotbarschfilet “California“ auf frischer Dill-Sahnesoße. 

Fein gewürzte Spinatpfannkuchen nach altem Hausrezept mit 
pikanter Käsesoße und gerösteten Mandeln. 

Dazu: überbackene Sahnekartoffeln, Wildreismischung fein gewürzt, 
hausgemachte Butterknöpfle. 
Gedämpfte Gemüseauswahl 

(Karotten, Brokkoli, Zucchini, Kohlrabi, Gurken je nach Saison) 
 
 

danach 
 

Digestif (Willi, Grappa oder Ramazzotti) 
 
 

Dessert: 
 

Panna Cotta “Romana“ auf Waldbeeren-Fruchtspiegel 
mit kleinem Schuss. 

Frisch zubereitete Crêpes mit 5 verschiedenen Füllungen, 
auf Wunsch flambiert. 

Fein sortierte Obstplatte mit aufgeschnittenen heimischen 
und exotischen Früchten, je nach Saison 

Käse-Speck-Platte auf Vinschgauer Art mit 
würzigem Bergkäse und reichhaltigem Brotkorb. 



Preisblatt für Hochzeiten mit Rundum-Sorglos-Paket Stand: 2019/2

Alle Preise sind inklusiv Speisen, Getränken usw.

Kurzbeschreibung der Räumlichkeiten:

Schloss-Schenke
Stimmungsvoller, ca. 130 m² großer Gastraum mit Säulen, kräftiger Wehrmauer auf Rundbögen, gemütlicher Sitzgruppe und 
großem, offenem Kamin. Bei schönem Wetter Empfang, Kaffee und Kuchen im herrlich begrünten Wirtschaftshof mit altem 

Kopfsteinpflaster im malerischen Ambiente möglich.

Für ca. 35 – 85 Personen inkl. Tanzfläche und Musikbereich.

Schloss-Stadel

Historischer, ca. 250 m² großer, 2-stöckiger ehemaliger Pferdestall mit Wehrgang auf Rundbögen, zwei Galerien und traum-

haft schöner originaler Holzkonstruktion. Bei schönem Wetter Empfang, Kaffee und Kuchen auf der großzügigen Terrassen-

anlage auf zwei Ebenen mit gepflegtem Rasen und Blick in den Schlossgarten.

Für ca. 50 – 160 Personen inkl. Tanzfläche und Musikbereich.

Schloss-Hauptgebäude

Herrschaftliche, hohe Schlossräume mit Stuck- oder Kassettendecken. Verschiedene Zimmer und Säle, je nach Personenzahl.

Bei schönem Wetter Empfang, Kaffee und Kuchen im Schlosshof mit lauschiger, kleiner Grünanlage, gepflegtem Rasen und 

Buchseinfassung, schönem Brunnen und Kieswegen.

Für ca. 10 – 85 Personen inkl. Tanzfläche und Musikbereich.

Zur Ermittlung des Preises pro Person wählen Sie zunächst den von ihnen favorisierten Raum für Ihre Veranstaltung aus: 

Danach wählen Sie die jeweilige Spalte mit der für Ihre Veranstaltung zutreffenden Personenzahl. 

Im Anschluss wählen Sie den Monat aus, in dem Ihre Veranstaltung stattfinden soll, und schon haben Sie den Preis mit 

Rundum-Sorglos-Paket „Menü“ pro Person.

20 - 50 Personen 51 - 100 Personen 50 - 100 Personen 101 - 160 Personen 10 - 25 Personen 26 - 50 Personen 51 - 85 Personen

Januar / 

Februar
99,00 € 99,00 € ---- ---- 130,00 € 120,00 € 115,00 €

März 104,00 € 99,00 € ---- ---- 135,00 € 125,00 € 120,00 €

April 104,00 € 99,00 € 130,00 € 125,00 € 140,00 € 130,00 € 125,00 €

Mai 109,00 € 104,00 € 135,00 € 130,00 € 145,00 € 135,00 € 130,00 €

Juni / Juli / 

August / Sept.
129,00 € 124,00 € 155,00 € 150,00 € 165,00 € 155,00 € 150,00 €

Oktober 104,00 € 99,00 € 130,00 € 125,00 € 140,00 € 130,00 € 125,00 €

November / 

Dezember
99,00 € 99,00 € ---- ---- 130,00 € 120,00 € 115,00 €

Im Juni, Juli, August und September reduziert sich der Preis bei Buchungen von Sonntag - Freitag um 20,00 € pro Person

Rundum-Sorglos-Paket Preise für Erwachsene: 

Mit Menüvorschlag aus dem Rundum-Sorglos-Paket: Siehe oben stehende Aufstellung

Mit Buffetvorschlag aus dem Rundum-Sorglos-Paket: Siehe oben stehende Aufstellung zuzüglich + 10,50 € pro Erwachsenem

Kinder bis einschließlich 3 Jahre: Preisnachlaß -70%

Kinder von 4 bis einschließlich 12 Jahren: Preisnachlaß -20%

Alle Personen ab 13 Jahren werden als Erwachsene gerechnet.

Bei exklusiver Nutzung der gesamten Schlossanlage entstehen folgende zusätzliche Kosten:

Bei einer Gesamtgästezahl von: 10 - 25 4.900,00 €
26 - 50 4.400,00 €

51 - 100 3.700,00 €
101 - 160 2.800,00 €

Bei einer exklusiven Nutzung von Schloss Neuburg entfällt der Punkt: Anmerkungen 
(2)

 des Angebotes.

Beachten Sie bitte auch Punkt 17 unseres Rahmenprogramms.

Schloss Neuburg, das romantische Hochzeitsschloss mit hervorragender Leistung zu interessanten Preisen.

 Schloss-Schenke                Schloss-Stadel                Schloss-Hauptgebäude

Schloss-Schenke Schloss-Stadel Schloss-Hauptgebäude



 

Schloß  Neuburg 
  

Schloß Neuburg Telefon: 0 82 83 / 92 84 55 Sparkasse Gundelfingen/Donau 
Kai Peter Baumann Telefax: 0 82 83 / 92 87 46 BLZ 722 515 20 Konto 320 870 
86476 Neuburg/Kammel IBAN: DE12722515200000320870 Steuernummer 109/203/00400 
www.schloss-neuburg.de SWIFT-BIC: BYLADEM1DLG Ust-IdNr. DE160640207 

 

 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 
  1. Geltung der Bedingungen 
 Unsere Geschäftsbedingungen gelten für alle geschlossenen Veran-

staltungen sowie Firmenveranstaltungen (wie z.B. Hochzeiten, Ge-
burtstage, Konfirmation…). Sie gelten nicht für Veranstaltungen, für 
die eine Eintrittskarte erforderlich ist (wie z. B. Candlelight-Dinner, 
Weihnachtsmarkt u. dgl.); entgegenstehende bzw. von unseren Ge-
schäftsbedingungen abweichende Geschäftsbedingungen des Be-
stellers erkennen wir nicht an. 

 
  2. Angebot und Vertragsabschluss 
  2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
  2.2 Ein rechtlich verbindliches Angebot liegt erst in der Bestellung vor, an 

die der Kunde zwei Wochen gebunden ist. 
  2.3 Ein Vertrag kommt mit unserer Annahme der Kundenbestellung zu-

stande; unsere Annahmeerklärung bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit 
der Schriftform. Das Gleiche gilt für Ergänzungen, Änderungen oder 
Nebenabreden. 

 
  3. Zahlung 
  3.1 Binnen 7 Tagen ab Vertragsabschluß (Zugang unserer schriftlichen 

Annahmeerklärung) hat der Besteller an uns eine Anzahlung von 35 
% der vereinbarten Gesamt-Vergütung zu entrichten. 

  3.2 Ergibt sich die vorgenannte Gesamt-Vergütung nicht aus einem kon-
kret vereinbarten Pauschalpreis, gilt folgendes: 

 - Ist die Zahl der Personen nur nach der Größenordnung, jedoch 
nicht nach der konkreten Anzahl festgelegt, ist die Gesamt-
Vergütung nach der genannten Größenordnung oder nach dem 
Mittelwert der angegebenen Personenzahl zu bestimmen; bei ei-
ner „ca.“-Angabe ist zur Ermittlung der Gesamt-Vergütung die der 
„ca.“-Angabe nachfolgende Personenzahl als maßgeblich anzu-
sehen. 

 - Wenn hinsichtlich von Getränken oder einzelner Getränke kein Pau-
schalpreis vereinbart wurde, werden zur Ermittlung der Gesamt-
Vergütung die Getränke mit einem Pauschalbetrag von 30,00 € 
pro Person berechnet. 

 - Wenn hinsichtlich der Speisen kein Pauschalpreis vereinbart wurde, 
werden zur Ermittlung der Gesamt-Vergütung die Speisen mit ei-
nem Pauschalbetrag von 35,00 € pro Person berechnet. 

  3.3 Nach Durchführung der Veranstaltung des Bestellers erhält dieser von 
uns eine Rechnung, wobei der Rechnungsbetrag zur sofortigen Zah-
lung fällig ist. 

  3.4 Ein Skonto können wir nicht einräumen. 
  3.5 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag ver-

fügen können. Dies gilt im besonderen bei Scheckeinzahlungen. 
  3.6 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugs-

zinsen in Höhe von 5% p. a. über dem jeweiligen Basiszinssatz zu for-
dern. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens 
bleibt hiervon unberührt. 

  3.7 Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, sofern 
diese Gegenansprüche von uns nicht anerkannt oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

 
  4. Gewährleistung und Haftung 
  4.1 Bei evtl. auftretenden Leistungsstörungen ist der Besteller verpflichtet, 

uns unverzüglich zu unterrichten, um uns die Möglichkeit einer kurzfris-
tigen Beseitigung der Leistungsstörung zu geben. Anderenfalls sind 
Gewährleistungsansprüche des Bestellers aus einer weitergehenden 
Leistungsstörung, soweit wir diese voraussichtlich hätten beseitigen 
können, ausgeschlossen. 

  4.2 Soweit eine Leistungsstörung bereits aufgetreten ist, diese von uns 
nicht oder nicht vollständig in zumutbarer Zeit beseitigt werden konn-
te oder nach Art und Umfang die Leistungsstörung von vornherein 
von uns nicht zu beseitigen war bzw. gewesen wäre, stehen dem Be-
steller uneingeschränkt die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. 

  4.3 Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende 
Ansprüche des Bestellers – gleich aus welchem Rechtsgrund – aus-

geschlossen; dies gilt insbesondere für entgangenen Gewinn oder 
sonstige Vermögensschäden des Bestellers. 

  4.4 Die vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt dann nicht, soweit die 
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns o-
der unseren Erfüllungsgehilfen beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn 
der Besteller Schadenersatzansprüche aus einer Garantieerklärung 
geltend macht. 

4.5 Die vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt des Weiteren dann nicht, 
wenn wir schuldhaft, und sei es auch nur leicht fahrlässig, eine ver-
tragswesentliche Pflicht oder Kardinalpflicht verletzen; unsere Ersatz-
pflicht ist dann allerdings – ausgenommen bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit – auf den vertragstypischen vorhersehbaren unmittel-
baren Durchschnittsschaden begrenzt. 

4.6 Die vorstehende Haftungsfreizeichnung oder –begrenzung gilt letzt-
lich nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden 
oder bei Verlust des Lebens. Sie bezieht sich auch nicht auf Ansprü-
che des Bestellers aus der Produkthaftung. 

4.7 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter und Erfüllungs-
gehilfen. 

 
5. Rücktritt und Kündigung 
5.1 Mit Zugang unserer Annahmeerklärung auf die Bestellung ist ein 

rechtsverbindlicher Vertrag zustande gekommen, von dem der Be-
steller nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen zurücktreten oder 
eine Kündigung erklären kann. 

5.2 Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, erklärt der Besteller aber 
gleichwohl den Rücktritt, die Kündigung oder einen Widerruf des ab-
geschlossenen Vertrages bzw. teilt der Besteller generell eindeutig 
und unmissverständlich mit, dass er den mit uns geschlossenen Ver-
trag nicht erfüllen wird, können wir ohne Nachweis als Entschädigung 
folgende Prozentsätze der vereinbarten Gesamt-Vergütung unter An-
rechnung einer gegebenenfalls bereits geleisteten Anzahlung (3.1) 
fordern; bei einem Zugang der unberechtigten Rücktritts- oder ver-
gleichbaren Erklärung vor Beginn der vereinbarten Veranstaltung 

 - bis einschließlich 60 Tage  35 % 
 - von 59 bis 45 Tage   45 % 
 - von 44 bis 30 Tage   55 % 
 - von 29 bis 15 Tage   65 % 
 - von 14 bis 2 Tage   75 % 
 - von 1 Tag bis zur Veranstaltung  100 % 
 Der Besteller hat das Recht, den Nachweis dahingehend zu führen, 

dass uns ein Schaden oder eine Wertminderung überhaupt nicht 
entstanden ist oder wesentlich niedriger als die vorgenannten Pau-
schalen. 
Wir behalten uns vor, anstelle der unter Ziffer 5.2 Satz 1 genannten 
Entschädigungspauschalen einen nachgewiesenen, höheren Scha-
den geltend zu machen. 

5.3 Die vorstehenden Regelungen der Ziffer 5.2 gelten entsprechend, 
wenn wir dem Besteller – auch bei einer nicht fristgerecht erbrachten 
Anzahlung – eine Nachfrist ergebnislos gesetzt haben und vom Be-
steller anschließend Schadenersatz fordern. 

5.4 Soweit die vorgenannte Gesamt-Vergütung nicht als Pauschalpreis 
feststeht, gelten die Regelungen in der Ziffer 3.2 dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen entsprechend. 

 
6. Allgemeine Bestimmungen 
 Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen 
zwischen dem Besteller und uns unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen oder Vereinba-
rungen nicht berührt. 

 


